
 
 

Absender 
 

 
Landratsamt Forchheim 
Gesundheitsamt 
Am Streckerplatz 3 
91301 Forchheim 
 
 
 
 
 
Anzeige einer krankenpflegerischen Tätigkeit gemäß Art. 18 Gesundheitsdienst- und 
Verbraucherschutzgesetz (GDVG) 
 
 
 
Angaben des Anzeigepflichtigen 
(Anzeigepflichtig ist, wer gegen Entgelt krankenpflegerische Tätigkeiten erbringt. Bei Beschäftigung von Pflegekräften ist 
der Arbeitgeber Anzeigepflichtiger)  
 
Name des Anzeigepflichtigen bzw. Pflegedienstes 
 
 
PLZ Ort 

 
Straße 
 

Hs.-Nr. 
 

E-Mail-Adresse 
 
Beginn der Tätigkeit: 
 

Bei Pflegediensten Name der leitendenden Pflegekraft: 
 

 
Angaben zu beschäftigten Pflegekräften: 
 
Name, Geburtsname,  Vorname der beschäftigten Pflegekraft: 
 
 

Geburtsdatum: 

PLZ 
 
 

Ort 
 

Straße 
 
 

Hs.-Nr. 
 

Beginn der Tätigkeit: 
 
Tätig als: 
 

 
Dem Gesundheitsamt ist auch die Beendigung der Tätigkeit unverzüglich mitzuteilen. 
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Dienststelle: 91301 Forchheim, Am Streckerplatz 3 
Zimmer: 134, Haus A, Ebene 1 
Telefon: 09191 86-3504 
Telefax: 09191 86-3508 
E-Mail: Gesundheitsamt@lra-fo.de 
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Anlage/n bei Anmeldung bzw. Tätigkeitsaufnahme 
 
 

 Erlaubnisurkunde über die Berechtigung  
zum Führen einer Heilberufsbezeichnung 

 im Original oder beglaubigter Kopie 
 
oder (wenn keine Erlaubnisurkunde vorhanden ist, sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen vollständig vorzulegen) 
 

 Führungszeugnis im Original (nicht älter als 3 Monate) 
 Ärztliches Zeugnis, wonach keine Anhaltspunkte vorliegen, dass eine anzeigepflichtige Person in  

gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs unfähig oder ungeeignet ist (nicht älter als 3 Monate) 
 Beschreibung der beruflichen Ausbildung 

 
 
 
Datum 
 
 
……………………………………………………….…. 
 
 
 
 
Unterschrift des Meldepflichtigen 
 
 
 
…………………………………………………………… 
 
 
 
Hinweis: 
 
 
Art. 33 GDVG, Ordnungswidrigkeiten  
Mit Geldbuße bis zu 2.500 € kann belegt werden, wird vorsätzlich oder fahrlässig entgegen einer in Art. 12 Abs. 3 oder Art. 18 Abs. 1 
bis 3 genannten Anzeigepflicht eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet. 
 


